
 

 

  

 

 

 

  

 

Analyse der Recyclingstruktur der  
mineralischen Bau- und Abbruchabfälle  
in Schleswig-Holstein 
 

Florian Knappe (ifeu), Nadine Muchow (ifeu), Thomas Lobach (asphalt-labor) 

 
Heidelberg / Wahlstedt 
Dezember 2020 
 

  

ifeu  Wilckensstraße 3 D - 69120 Heidelberg  Telefon +49 (0)6 221. 47 67 - 0  Telefax +49 (0)6 221. 47 67 - 19  E-Mail ifeu@ifeu.de  www.ifeu.de 



 

 

 
 
 
 

 

 

  



ifeu  Analyse der Recyclingstruktur in Schleswig-Holstein  i 

 

Inhaltsverzeichnis 

Tabellenverzeichnis ii 

Abbildungsverzeichnis iii 

Abkürzungsverzeichnis iv 

1 Aufgabenstellung 1 

2 Methodisches Vorgehen 2 

2.1 Fachaustausch mit Aufbereitern von mineralischen Bauabfällen 2 

2.2 Analyse und Auswertung der Proben 3 

3 Ergebnisse der Laboruntersuchungen 6 

3.1 RC-Altbeton 6 

3.1.1 Bauphysikalische Eigenschaften 6 

3.1.2 Umwelttechnische Eigenschaften nach Ersatzbaustoffverordnung 8 

3.1.3 Umwelttechnische Eigenschaften nach LAGA TR Bauschutt / TL Gestein -StB 04/18 10 

3.2 RC-Mischgranulat 10 

3.2.1 Bauphysikalische Eigenschaften 10 

3.2.2 Umwelttechnische Eigenschaften nach Ersatzbaustoffverordnung 13 

3.2.3 Umwelttechnische Eigenschaften nach LAGA TR Bauschutt / TL Gestein -StB 04 14 

4 Erkenntnisse zur Recyclingstruktur  - Empfehlungen 16 

4.1 Empfehlungen für Aufbereiter mineralischer Bauabfälle 16 

4.2 Empfehlungen für Bauherren 19 

4.3 Umweltpolitische Rahmenbedingungen 21 

 



ifeu  Analyse der Recyclingstruktur in Schleswig-Holstein  ii 

 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Materialwerte der Ersatzbaustoffverordnung und Zuordnungswerte nach LAGA 
TR Bauschutt bzw. TL Gestein-StB 04 4 

Tabelle 2: Zuordnung der Materialwerte der RC-Altbetone in Materialklassen nach 
Ersatzbaustoffverordnung* 9 

Tabelle 3: Zuordnungswerte der RC-Altbetone nach LAGA TR Bauschutt (1997) 10 

Tabelle 4: Zuordnung der Materialwerte der RC-Mischgranulate in Materialklassen nach 
Ersatzbaustoffverordnung* 14 

Tabelle 5: Zuordnungswerte der RC-Mischgranulate nach LAGA TR Bauschutt (1997)15 



ifeu  Analyse der Recyclingstruktur in Schleswig-Holstein  iii 

 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Stoffliche Zusammensetzung der RC-Altbeton Gesteinskörnungen nach TP 
Gestein-StB 6 

Abbildung 2: Stoffliche Zusammensetzung der RC-Altbeton Gesteinskörnungen im Vergleich zu 
den max. zulässigen Anteilen eines RC-Baustoffes nach TL Gestein-StB 04, 
Fassung 2018 7 

Abbildung 3: Bauphysikalische Eigenschaften der Gesteinskörnungen RC-Altbeton 8 

Abbildung 4: Stoffliche Zusammensetzung der RC-Mischgranulate nach TP Gestein-StB11 

Abbildung 5: Stoffliche Zusammensetzung der RC-Mischgranulat Gesteinskörnungen im 
Vergleich zu den max. zulässigen  Anteilen eines RC-Baustoffes  nach TL Gestein-
StB 04, Fassung 2018 12 

Abbildung 6: Bauphysikalische Eigenschaften der RC-Mischgranulate 13 

 

 

file:///C:/Florian/1276_MELUND%20Recycling/Bericht/MELUND%20Abschlussbericht.docx%23_Toc58217651
file:///C:/Florian/1276_MELUND%20Recycling/Bericht/MELUND%20Abschlussbericht.docx%23_Toc58217651
file:///C:/Florian/1276_MELUND%20Recycling/Bericht/MELUND%20Abschlussbericht.docx%23_Toc58217651


ifeu  Analyse der Recyclingstruktur in Schleswig-Holstein  iv 

 

Abkürzungsverzeichnis 

elektr. LF  elektrische Leitfähigkeit 

FGSV   Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 

FSS   Frostschutzschicht 

FÜ   Fremdüberwachung 

LAGA   Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 

LBVSH   Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein 

Mg   Megagramm ≙ 1.000 Kilogramm 

örE   öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger 

PAK   Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe  

PCB   Polychlorierte Biphenyle 

R-Beton   ressourcenschonender Beton 

STS   Schottertragschicht 

WPK   werkseigene Produktionskontrolle 

 

Regelwerke 

AVV   Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-  
                              Verordnung) 

EBV   Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbau- 
    stoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung), Beschlussfassung des
   Bundesrates vom 06.11.2020 

LAGA M20  Mitteilung 20 der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 

TL Bub E-StB 09  Technische Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe im Erdbau des Straßen 
baus, FGSV 2009 

TL Gestein-StB 04 Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau, 2004,  
Fassung 2018 

TL SoB-StB 04/07 Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung  
               von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau 2004, Fassung 2007 

TP Gestein-StB   Technische Prüfvorschriften für Gesteinskörnungen im Straßenbau 

ZTV SoB StB 04   Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von  
               Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau  

Kieserlass 2003  Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten Schleswig-Holstein, Einführungserlass  
                             zu den "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen   
                             Reststoffen/Abfällen", Kiel 1998 (gültig bis 31.12.2023) 



ifeu  Analyse der Recyclingstruktur in Schleswig-Holstein  1 

 

1 Aufgabenstellung 

Mit der Vorlage des gemeinsamen Abfallwirtschaftsplans Bau- und Abbruchabfälle der Freien Hansestadt 
Hamburg und Schleswig-Holstein wurde deutlich, dass zwar grundsätzlich ausreichend Anlagenkapazitäten 
zur Verwertung von Bau- und Abbruchabfällen zur Verfügung stehen, jedoch die strukturellen Gegebenheiten 
für eine Kreislaufwirtschaft dieser Massenströme deutliche Defizite aufweisen. Die Recyclingbetriebe weisen 
auf hohe Lagerbestände für aufbereitete Materialien hin. Der Absatz als Baustoff für Erdbaumaßnamen oder 
als qualifizierte Baustoffe für den Oberbau von Straßen (Frostschutz- und Schottertragschichten) erfolgt nur 
schleppend. Vereinzelt sind durch den fehlenden Absatz die Annahmekapazitäten für diese Abfallmassen be-

schränkt.  

Vor diesem Hintergrund erfolgte eine Analyse der aktuellen Recyclingstruktur und der Qualität der Materia-
lien, die von den Aufbereitern zum Wiedereinsatz als Baustoff bereitgestellt werden. Diese Analyse erfolgte 
am Beispiel von acht Recyclingbetrieben, die für die Untersuchung gewonnen wurden. Das Untersuchungs-
programm erfolgte durch das Asphalt-labor. 

Klassisch ist die getrennte Aufbereitung von Altbeton und den gemischten mineralischen Bauabfällen zu den 
Fraktionen RC-Altbeton (BMG) und RC-Mischgranulat (ZMG). Aus diesen Haufwerken wurden bei diesen Auf-
bereitern repräsentative Proben genommen und nach stofflicher Zusammensetzung, bautechnischen Eigen-
schaften und umwelttechnischer Eignung analysiert. Insbesondere die bautechnischen Eigenschaften sowie 
der Gehalt an Fremd- und Störstoffen bestimmen die Akzeptanz der Baustoffe.  

Eine zentrale Aufgabenstellung ist die Herstellung von Baustoffen, die in Abhängigkeit von Einsatzort und Ein-
satzzweck den Anforderungen der Bauherren sowie der jeweiligen Regelwerke entsprechen. Die Eigenschaf-
ten müssen verlässlich und über große Massenströme hinweg gewährleistet sein. Dafür erforderlich ist eine 
Qualitätssicherung von Herstellung und Produkt. Die Qualität der Baustoffe beeinflusst deutlich das Image für 
diese Baustoffe. Es war daher naheliegend, Materialprüfungen vorzunehmen, um auf dieser Basis ein Ver-

ständnis über die Problemlage der Recyclingstruktur zu gewinnen.  

Die im Frühjahr 2019 abgeschlossene Studie des ifeu Heidelberg zur „Situationsaufnahme und Entwicklung 
zukünftiger Strategien für eine hochwertige stoffliche Verwertung von mineralischen Bau- und Abbruchabfäl-
len aus Schleswig-Holstein und Hamburg“ gab deutliche Hinweise, dass die Qualifizierung mancher Betriebe 
und die Produktion von güteüberwachten Straßenbaustoffen vom Markt wenig honoriert wird und die Bau-
stoffe wenig Akzeptanz finden. Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde daher der fachliche Austausch mit 
den Akteuren gesucht, um ein umfassenderes Problemverständnis zu erhalten.  

Auf dieser Basis werden konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet. Diese adressieren sowohl die Aufbe-
reiter, als auch die Bauherren als Abnehmer dieser Baustoffe. Übergreifend werden Hinweise gegeben, wie 
die umweltpolitischen Rahmenbedingungen optimiert werden können.  
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2 Methodisches Vorgehen 

Die Analyse der Recyclingstruktur in Schleswig-Holstein erfolgt am Beispiel von acht Recyclingbetrieben, die 
sich über das Umweltministerium zur Mitwirkung bereit erklärt haben. Durch das Asphalt-labor wurden für 
die Haufwerke der produzierten Gesteinskörnungen Beton-RC und Misch-RC repräsentative Proben genom-
men. Das Asphalt-labor ist eine anerkannte Prüfstelle nach den Richtlinien für die Anerkennung von Prüfstel-
len für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau (RapStra) und ist u a. in Schleswig-Holstein und Ham-
burg tätig. Die bauphysikalischen Eigenschaften der Proben wurden im Asphalt-labor bestimmt. Die Analyse 
der umwelttechnischen Eigenschaften erfolgte durch zwei extern beauftragte Labore, nämlich die GBA Group 

Environment sowie die eurofins Umwelt.  

Zur Analyse der Recyclingstruktur in Schleswig-Holstein dienten ergänzend die Gespräche mit den Aufberei-
tern, in der Regel verbunden mit einem Besuch der entsprechenden Aufbereitungsanlagen. Der erste fachli-
che Austausch erfolgte zum Zeitpunkt der Probenahme, der zweite nach Vorliegen der Analyseergebnisse. Die 
Gespräche dienten dem besseren Verständnis der Rahmenbedingungen und Schwierigkeiten, mit denen die 
Aufbereiter bezüglich der Produktion und dem Absatz von Recyclingbaustoffen konfrontiert sind.  

2.1 Fachaustausch mit Aufbereitern von mineralischen Bauabfällen  

Die Analyse der Recyclingstruktur erfolgt über die Situationsaufnahme bei acht Aufbereitern, die sich über 
das Umweltministerium zur Mitwirkung bereit erklärt haben. Ergänzt wurde dies durch einen fachlichen Aus-
tausch mit der Geschäftsführung der Entsorgergemeinschaft Nord.  

Die ausgewählten acht Betriebe sind für die Recyclingstruktur in Schleswig-Holstein repräsentativ. Die Aus-
wahl berücksichtigte unterschiedliche Betriebsgrößen und die regionale Ansiedlung innerhalb Schleswig-Hol-
steins. Die Aufbereitung der mineralischen Bauabfälle ist zudem unterschiedlich in die Gesamtstruktur der 
einzelnen Betriebe eingebunden: Häufig sind die Unternehmen gleichzeitig in den Bereichen Abbruch und 
Rückbau tätig, so dass relevante Anteile der zu behandelnden Abfälle aus eigenen Baustellen stammen. Die 
Unternehmen haben damit unmittelbar Einfluss auf die Qualität und die Zusammensetzung der Bauabfälle. 
Ebenso vertreten sind Unternehmen, die parallel im Erd- und Tiefbau tätig sind oder den Abbau von Natur-
stein bzw. Kies betreiben. Drei der ausgewählten Unternehmen produzieren und vermarkten nach TL SoB-StB 
04/07/07 güteüberwachte Straßenbaustoffe. Die ausgewählten Unternehmen sind daher repräsentativ für 
das Spektrum der in Schleswig-Holstein angesiedelten Bauschuttaufbereiter. Nicht vertreten sind die Betrei-
ber mobiler Aufbereitungsanlagen sowie die für das Land typische Vielzahl sehr kleiner Aufbereitungsstan-
dorte. Trotzdem ermöglicht die Auswahl der Betriebe, aus den gewonnenen Erkenntnissen Handlungsemp-
fehlungen für das ganze Land abzuleiten.  

Der fachliche Austausch mit den Aufbereitern erfolgte zum Zeitpunkt der Probenahme und dann erneut mit 
Vorliegen der Analyseergebnisse. Hier wurden die Rahmenbedingungen erörtert, mit denen die Aufbereiter 
in der Produktion und im Absatz von Recyclingbaustoffen konfrontiert sind. Die Analyse umfasste die Aufbe-
reitungsstrategie von der Abfallannahme über die verschiedenen Aufbereitungswege und Aufbereitungstech-
nik bis hin zur Gütesicherung und Vermarktung. Aus den Erkenntnissen werden Handlungsempfehlungen ab-
geleitet, wie das Recycling von Bauabfällen in Schleswig-Holstein unterstützt und optimiert werden kann.  
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2.2 Analyse und Auswertung der Proben 

Bei allen Aufbereitern wurden sowohl an den Haufwerken Beton-RC als auch Misch-RC Proben genommen. 
Die Probenahme erfolgte in Anlehnung an PN98, d.h. an die Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, 
chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Ab-
fällen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA M32). Jedes der Haufwerke wurde in sechs jeweils gleich-
große Abschnitte aufgeteilt und durch einen fachkundigen Probenehmer des Asphalt-labors beprobt. Die Pro-
benahmen wurden protokolliert und dokumentiert.  

Die Mischproben wurden sowohl umwelttechnisch als auch in ihrer stofflichen Zusammensetzung analysiert. 
Zusätzlich wurde aus jedem Segment eine Teilprobe der Kornklasse 8/16 mm gesiebt und diese zu einer Sam-
melprobe zusammengefasst. Diese Sammelproben dienten der Analyse der bauphysikalischen Eigenschaften 

Widerstand gegen Frost-Tauwechsel und Widerstand gegen Schlagzertrümmerung.  

Der Analysebericht zeigt jeweils die Ergebnisse der stofflichen Zusammensetzung der jeweiligen Mischproben 
auf. Das Prüfverfahren ist in der TP Gestein-StB Teil 3.1.5 benannt. Für den hier vorliegenden Bericht wurden 
die Ergebnisse für die einzelnen Aufbereiter, unterschieden nach den beiden Halden Beton-RC und Misch-RC, 
über Mittelwerte zusammen gefasst und grafisch dargestellt. Prüfgegenstand sind die Gehalte an Beton und 
hydraulisch gebundener Gesteinskörnung, an Festgestein und Kies, an Schlacken, an Klinker, Ziegel und Stein-
zeug, an Kalksandstein und Mörtel, an mineralischen Leicht- und Dämmstoffen, an bitumengebundenen Bau-
stoffen, an Glas, an nicht schwimmenden Fremdstoffen, an gipshaltigen Baustoffen, an Eisen- und nichteisen-
haltige Metalle sowie an schwimmendem Material. Die Darstellung und Erläuterung im vorliegenden Bericht 
konzentriert sich auf die für die Beurteilung relevanten Parameter.  

Die Analyse der bauphysikalischen Eigenschaften erfolgt anhand der Kenngrößen Widerstand gegen Frost und 
Widerstand gegen Schlagzertrümmerung, bestimmt an der jeweiligen Sammelprobe 8/16. Dies sind in der 
Praxis die entscheidenden Parameter, die über die Eignung der Materialien als qualifizierte Baustoffe für den 
Oberbau einer Straße bestimmen. Die Ergebnisse wurden an den Anforderungen der TL SoB-StB 04/07/07 
bzw. TL Gestein-StB 04/18 gespiegelt und hier insbesondere für den Einsatz als Frostschutzschicht (FSS) oder 
Schottertragschicht (STS).  

Die Prüfung der umwelttechnischen Eigenschaften erfolgte jeweils an den Mischproben nach dem derzeit 
gültigen Verfahren nach LAGA M20 bzw. TL Gestein-StB 04/18. Seit etwa 15 Jahren wird mit der Ersatzbau-
stoffverordnung ein erstmals bundeseinheitliches Regelwerk für die umwelttechnische Beurteilung von der-
artigen Baustoffen diskutiert und entwickelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Regelwerk tatsächlich in 
Kraft tritt, ist im Moment sehr hoch. So lag es nahe, die Prüfung der umwelttechnischen Eignung auch nach 
dem derzeitigen Entwurfsstand (Stand 19. März 2020) dieses Regelwerkes durchzuführen. Der Probe- und 
Analyseumfang richtete sich an den Anforderungen für eine Erstprüfung nach § 5. Dies bedeutet, dass die 
chemische Analyse nach dem ausführlichen Säulenversuch erfolgte. In der Praxis wird aus Zeit- und Kosten-
gründen sehr wahrscheinlich in der Regel auf Schütteleluate zurückgegriffen werden. Aus beiden Untersu-
chungsmethoden müssen jedoch vergleichbare Ergebnisse resultieren, da einheitliche Zuordnungswerte gel-
ten.  

Im Rahmen dieses Berichts wurden die Analyseergebnisse an den Grenz- und Zuordnungswerten gespiegelt, 
die über deren Einsatzmöglichkeiten bestimmen. In der nachfolgenden Tabelle sind die Materialwerte für 

diese Parameter aufgeführt.  
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Tabelle 1: Materialwerte der Ersatzbaustoffverordnung und Zuordnungswerte nach LAGA TR Bauschutt bzw. TL Gestein-StB 04 

Parameter 

Ersatzbaustoffverordnung 
 LAGA TR Bauschutt (1997)1 /  

TL Gestein –StB 04/182 

RC-1 RC-2 RC-3 
 

Z 1.1 Z 1.2 Z 2 

Sulfat    [mg/L] 600 1.000 3.500 
 

150 300 600 

PAK15    [mg/L] 4 8 25 
 

- - - 

PAK16    [mg/kg] 10 15 20 
 

5 15 75 

Chrom, ges. [µg/L] 150 440 900 
 

30 75 100 

Kupfer [µg/L] 110 250 500 
 

50 150 200 

Vanadium [µg/L] 120 700 1.350 
 

- - - 

elektr. LF [µS/cm] 2.500 3.200 10.000 
 

1.500 2.500 3.000 

pH-Wert [-]   6      bis      13 
 

7    bis   12,5 

EOX [mg/kg]  
 

3 5 10 

KW [mg/kg]  
 

300 300 1.000 

PCB [mg/kg  
 

0,1 0,5 1,0 

Chlorid [mg/L]  
 

20 40 150 

Phenolindex [µg/L]  
 

10 50 100 

Arsen [µg/L]  
 

10 40 50 

Blei [µg/L]  
 

40 100 100 

Cadmium [µg/L]  
 

2 5 5 

Nickel [µg/L]  
 

50 100 100 

Quecksilber [µg/L]  
 

0,2 1 2 

Zink [µg/L]  
 

100 300 400 

1 zu beachten: Einführungserlass des Landes Schleswig-Holstein  
2 zu beachten: Anhang D, ggf. weitere Berücksichtigung der Tabelle D.3 
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Mit den in den Mitteilungen 20 der LAGA genannten Werten werden RC-Baustoffe in Abhängigkeit ihrer um-
welttechnischen Eignung bestimmten Einbauweisen zugeordnet. Diese sind Verwertung von Bodenmateria-
lien in bodenähnlichen Anwendungen (Einbauklasse 0), eingeschränkter offener Einbau in technischen Bau-
werken ohne (Einbauklasse 1) und mit technischen Sicherungsmaßnahmen (Einbauklasse 2).  

Nach dem Einführungserlass in Schleswig-Holstein [SH 1998] sind die Parameter pH und Leitfähigkeit dann 
nicht für die Zuordnung zu berücksichtigen, wenn der Anteil Altbeton im beprobten Haufwerk > 60 % beträgt. 
Bei den Analysewerten für Sulfat ist eine Überschreitung der einzelnen Zuordnungswerte bis 50 % zulässig.  

Für den Einsatz der Baustoffgemische in Straßenbauvorhaben sind die Technischen Lieferbedingungen für 
Gesteinskörnungen im Straßenbau (TL Gestein-StB 04) in der Fassung 2018 zu beachten. Diese sind von der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. aufgestellt und nach Abstimmung mit den 
Obersten Straßenbaubehörden der Länder zuletzt mit Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 
08/2018 bekannt gegeben worden. Die Abstimmung erfolgte somit auch mit dem Landesbetrieb Straßenbau 
und Verkehr Schleswig-Holstein. In Anhang D werden hier die im Rahmen der Erstprüfung und der Güteüber-
wachung einzuhaltenden Grenzwerte für Eluat und Feststoff genannt. Zur Interpretation von Messergebnis-
sen sind Fußnoten sowie Tabelle D.3 zu beachten. So stellen Gehalte an Kohlenwasserstoffverbindungen C10 
bis C22 keine Ausschlusskriterien dar, wenn diese auf Asphaltanteile zurückgeführt werden können. Die Zu-
ordnungswerte für Leitfähigkeit sind keine Ausschlusskriterien, wenn der pH-Wert über 11,5 liegt und die 
vorgegebenen Elutionswerte für Chlorid und Sulfat eingehalten werden. Die PCB-Werte sind nur bei spezifi-
schem Verdacht nachzuweisen.  
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3 Ergebnisse der Laboruntersuchungen 

Kapitel 3 gibt einen Überblick über die Ergebnisse der Laboranalysen, getrennt nach den Gesteinskörnungen 
RC-Altbeton und RC-Mischgranulat. Die Proben werden zur Darstellung ihrer bauphysikalischen Eigenschaften 
hinsichtlich der stofflichen Zusammensetzung, des Schlagzertrümmerungswertes und des Widerstandes ge-
gen Frost-Tau-Wechsel geprüft. Die Ergebnisse werden an den Anforderungen, die sich aus den anerkannten 
Regelwerken des Straßenbaus ergeben, gespiegelt. Die umwelttechnische Eignung als Recyclingbaustoff wird 
anhand der Zuordnungswerte der LAGA M 20 / TL Gestein-StB 04/18 sowie nach den Materialwerten der 
Ersatzbaustoffverordnung beurteilt.  

3.1 RC-Altbeton 

3.1.1 Bauphysikalische Eigenschaften 

Die untersuchten Gesteinskörnungen bestehen alle zu mind. 90 M.-% aus Beton, Kies und Asphalt. Der Anteil 
Asphalt variiert dabei stark zwischen 0 und 33 M.-%. Die Summe aus anderen Mauerwerksbaustoffen wie 
Ziegel, Kalksandstein und Leichtbaustoffen liegt zwischen 1,4 und 8,9 M.-%. Der Anteil von Fremdstoffen, der 
nicht Wand- oder Straßenbaustoffen zuzuordnen ist, liegt bei allen Gesteinskörnungen unter 1,1 M.-%, bei 5 
der 8 Proben sogar deutlich unter 0,5 M.-%. Gipshaltige Baustoffe sind der relevanteste Anteil von Fremdstof-
fen, welche eine negative Auswirkung auf die Qualität des RC-Altbetons hat. Glas, metallische Bestandteile, 
Papier, Kunststoffe und Textilien sind nur in Spuren enthalten.  

 
Abbildung 1: Stoffliche Zusammensetzung der RC-Altbeton Gesteinskörnungen nach TP Gestein-StB   
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Um die Eignung als Baustoff für den qualifizierten Straßenbau zu bewerten, wird die Zusammensetzung der 
Gesteinskörnungen mit der zulässigen stofflichen Zusammensetzung eines RC-Baustoffes nach TL Gestein-StB 
04/18 verglichen. Es zeigt sich, dass fünf der acht Gesteinskörnungen die Anforderungen an die Zusammen-
setzung eines Recyclingbaustoffs erfüllen.  

In den folgenden Stoffkategorien zeigen die 8 RC-Beton Gesteinskörnungen keine Überschreitung der max. 
zulässigen Anteile: Ziegel, Leichtbaustoffe, Glas, Metalle, schwimmende und nicht schwimmende Fremd-
stoffe. In Abbildung 2 werden die Stoffkategorien dargestellt, in denen Überschreitungen der max. zulässigen 
Anteile auftreten. Es zeigt sich, dass die zulässigen Höchstwerte in der Regel deutlich unterschritten werden. 
Bei 2 Gesteinskörnungen werden Überschreitungen in je einer Stoffkategorie festgestellt – betroffen sind die 
Anteile Asphalt und gipshaltige Baustoffe. Eine Gesteinskörnung überschreitet die Maximalwerte in 2 Stoff-

kategorien – Kalksandstein und gipshaltige Baustoffe.  

Da die Anteile Asphalt und Kalksandstein in einer rezyklierten Gesteinskörnung gut über die Art und Mengen-
verhältnisse der Ausgangsstoffe gesteuert werden können, ist davon auszugehen, dass bei Bedarf und geziel-
ter Produktion von Straßenbaustoffen die zulässige Zusammensetzung eingehalten werden kann.  

Unzulässige Anteile von Fremdstoffen wie Glas, Nicht-Eisen-Metallen und anderen nicht mineralischen Kom-
ponenten hätten ein Ausschlusskriterium für den Einsatz im qualifizierten Straßenbau darstellen können. 
Diese Bestandteile können – mit der den Bauschuttaufbereitern zur Verfügung stehenden Technik – nicht 
automatisiert abgetrennt werden. Entscheidend ist hier die Steuerung der Input-Qualitäten.  

 

 

 

 

Abbildung 2: Stoffliche Zusammensetzung der RC-Altbeton Gesteinskörnungen im Vergleich zu den max. zulässigen Anteilen 
eines RC-Baustoffes nach TL Gestein-StB 04/18 
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Abbildung 3 zeigt die Eignung der Gesteinskörnungen als Frostschutz- oder Schottertragschicht in Abhängig-
keit des Widerstandes gegen Schlagzertrümmerung und des Frost-Tau-Wechsels. Zwei der Gesteinskörnun-
gen erfüllen die höheren Anforderungen an eine Schottertragschicht. Sechs der acht Gesteinskörnungen er-
füllen die Anforderungen an eine Frostschutzschicht. Alle Gesteinskörnungen erfüllen mindestens die Anfor-
derungen des Schlagzertrümmerungswertes an eine Frostschutzschicht. 

Die Gesteinskörnungen der Aufbereiter G und H eignen sich nicht als Baustoff im qualifizierten Straßenbau. 
Zwar erreichen beide Gesteinskörnungen die Anforderungen an den Schlagzertrümmerungswert für eine 
Frostschutzschicht, jedoch sind die Widerstände gegen Frost-Tau-Wechsel nicht ausreichend gegeben.   
Die Gesteinskörnung von Aufbereiter H erfüllt die Anforderungen an die stoffliche Zusammensetzung nach TL 
Gestein-StB 04/18 in allen Stoffkategorien. Es ist daher zu vermuten, dass die Qualität des eingesetzten Betons 
unzureichend ist. Soll ein qualifizierter Straßenbaustoff produziert werden, müssen weniger geeignete Altbe-
tonqualitäten (bspw. Magerbetone, Rückbeton) separat gehalten werden.   
Die Gesteinskörnung von Aufbereiter G überschreitet den max. Anteil Kalksandstein leicht und den Anteil Gips 
deutlich. Aufgrund der geringen Festigkeit der Baustoffe können diese Überschreitungen den Widerstand ge-
gen Frost negativ beeinflussen. Da die Gesteinskörnung mit 75 M.-% den höchsten Betonanteil der geprüften 
Körnungen aufweist, liegt zusätzlich die Vermutung nahe, dass auch der hier eingesetzte Beton keine ausrei-

chende Qualität aufweist.  

Gesteinskörnungen, die höhere Anteile von Asphalt enthalten, erreichen die Anforderungen der Tragschich-
ten an den Frost-Tau-Wechsel eher.  

 
Abbildung 3: Bauphysikalische Eigenschaften der Gesteinskörnungen RC-Altbeton  

3.1.2 Umwelttechnische Eigenschaften nach Ersatzbaustoffverordnung  

Bei sechs der acht Gesteinskörnungen erfüllen sämtliche Materialwerte die Anforderungen an die Material-
klasse RC-1 (Tabelle 2) der TL Gestein-StB 04/18. Die Materialwerte weisen über die sechs Einzelproben der 

Haufwerke keine signifikanten Schwankungen auf. Die Gesteinskörnungen sind homogen zusammengesetzt.  

Die Gesteinskörnung von Aufbereiter A ist für den Parameter PAK 16 [mg/kg TS] der Materialklasse RC-2 zuzu-
ordnen, da drei der sechs Einzelproben den Wert für die Klasse RC-1 überschreiten. Entsprechend ist das 
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Haufwerk insgesamt der Materialklasse RC-2 zuzuordnen. Die Quelle des PAK-Eintrages konnte in Rückspra-
che mit dem Aufbereiter identifiziert werden. Das Inputmaterial besteht aus alten Fahrbahndecken aus Beton, 
deren Fugen möglicherweise auch mit tendenziell pechhaltigem Material gefüllt wurden. Zur Instandhaltung 
wurde die Fahrbahn mit Asphaltschichten überbaut. Eine sortenreine Trennung der Baustoffe ist nicht mög-
lich, so dass sowohl der hohe Asphaltanteil in der Gesteinskörnung, als auch der gemessene Wert PAK nach-

vollziehbar sind.  

Die Gesteinskörnungen der Aufbereiter D und G weisen keine erhöhten Sulfatwerte auf. Aufgrund der Über-
schreitungen der zulässigen Anteile gipshaltiger Baustoffe, wären – im Vergleich zu den anderen Gesteinskör-
nungen – höhere Werte zu erwarten gewesen (vgl. Abbildung 1). Aus umwelttechnischer Sicht sind die gips-
haltigen Bestandteile hier nicht relevant. Die Sulfateinträge erfolgen nicht selten vor allem über Putze, was 
für Altbeton keine relevante Rolle spielt. Bei Aufbereiter D ist in einer Probe der Kupfer-Elutionswert knapp 
überschritten und führt zu einer Einstufung nach RC-2.  

Die Parameter „pH-Wert“ und „elektrische Leitfähigkeit“ sind stoffspezifische Orientierungswerte. Bei einer 
Abweichung von mehr als 0,5 Einheiten beim pH-Wert oder mehr als 10 % bei der elektrischen Leitfähigkeit 
hat der Betreiber der Aufbereitungsanlage die Ursachen zu ermitteln. Die gemessenen pH-Werte liegen alle 
in der zulässigen Spanne 6 bis 13, so dass keine Abweichungen vorliegen. Die gemessene Leitfähigkeit ist bei 
fünf Gesteinskörnungen der Materialklasse RC-3 zuzuordnen. Frisch gebrochener Beton weist eine hohe Leit-
fähigkeit auf, daher kann der Materialwert bei frisch gebrochenem Beton unberücksichtigt bleiben, solange 
die anderen Materialwerte die Anforderungen der jeweiligen Materialklasse erfüllen. Da 4 der 5 Gesteinskör-
nungen, die bei der Leitfähigkeit der Klasse RC-3 zuzuordnen sind, in dem gleichen Labor geprüft wurden, ist 
davon auszugehen, dass die Proben im Labor gebrochen und ohne großen Zeitverzug auf die Leitfähigkeit 
geprüft wurden. Die Werte sind entsprechend nicht zu berücksichtigen (vgl. § 10 Abs. 5 EBV). 

 

Tabelle 2: Zuordnung der Materialwerte der RC-Altbetone in Materialklassen nach Ersatzbaustoffverordnung*  

Aufbereiter Sulfat Chrom ges. Kupfer Vanadium PAK 15 PAK 16 Haufwerk ge-
samt 

A RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-2 RC-2 

B RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 

C RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 

D RC-1 RC-1 RC-2 RC-1 RC-1 RC-1 RC-2 

E RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 

F RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 

G RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 

H RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 

* ohne die Orientierungswerte „pH-Wert“ und „Elektrische Leitfähigkeit“ 
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3.1.3 Umwelttechnische Eigenschaften nach LAGA TR Bauschutt / TL Gestein -StB 04/18 

Nach LAGA TR Bauschutt werden 3 Gesteinskörnungen der Einbauklasse Z 1.1 zugeordnet. Fünf Körnungen 
entsprechen der Einbauklasse Z 1.2. In allen Gesteinskörnungen wird der Parameter PAK16 zur Einstufung her-
angezogen, häufig einheitlich über alle Proben hinweg. In einigen Proben der Aufbereiter A und C ist der Pa-
rameter „elektrische Leitfähigkeit“ erhöht und dies bei einem Betonanteil < 60 M.-%. Da in diesen Proben 
jedoch Chlorid- und Sulfatwerte sehr niedrig liegen, ist dieser Parameter für die Zuordnung irrelevant. Der 
Sulfatgehalt wird nur in einer Probe für die Einstufung relevant (Aufbereiter F, Probe 1). Da der Anteil der 
gipshaltigen Baustoffe in dieser Probe mit 0,3 M.-% deutlich unter dem max. zulässigen Anteil von 0,5 M.-% 
liegt, ist ein lokaler Hotspot wahrscheinlich. Dieser führt, zusammen mit dem Messwert PAK16, zu einer Ein-
stufung des Gesamthaufwerkes in die Einbauklasse Z 1.2.  

Tabelle 3: Zuordnungswerte der RC-Altbetone nach LAGA TR Bauschutt (1997) 

Aufbereiter Probe 1 Probe 2 Probe 3 Probe 4 Probe 5 Probe 6 Haufwerk 
gesamt 

maßgebliche Parame-
ter zur Einstufung 

A Z 1.2 Z 1.2 Z 1.2 Z 1.2 Z 1.2 Z 1.2 Z 1.2 PAK16 

B Z 1.2 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.2 Z 1.2 
PAK16 in Probe 1,  
PCB in Probe 6 

C Z 1.2 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 Z.1.2 PAK16 

D Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.2 Z 1.2 PAK16 

E Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 PAK16 

F Z 1.2 Z 1.1 Z 1.2 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.2 
Sulfat in Probe 1,  
PAK16 in Probe 3 

G Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 PAK16  

H Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 PAK16 

 

3.2 RC-Mischgranulat 

3.2.1 Bauphysikalische Eigenschaften 

Hauptbestandteile der RC-Mischgranulate sind Beton und Kies mit 44 bis 70 M.-%. Asphalt ist in sieben der 
acht Gesteinskörnungen in Anteilen von < 5 M.-% enthalten. Ziegel, Kalksandstein und Leichtbaustoffe als 
Mauerwerksbaustoffe sind in Summe zwischen 23 und 47 M.-% enthalten. Der Anteil von Fremdstoffen, der 
nicht Wand- oder Straßenbaustoffen zuzuordnen ist, liegt zwischen 0,3 und 2,9 M.-%. Gipshaltige Baustoffe 
und Glas sind dabei der größte Anteil. Metallische Bestandteile, Papier, Kunststoffe und Textilien sind nur in 
Spuren enthalten. 
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Abbildung 4: Stoffliche Zusammensetzung der RC-Mischgranulate nach TP Gestein-StB 

Die Mischgranulate werden zwar nicht für den Einsatz im qualifizierten Straßenbau produziert, trotzdem wird 
die Zusammensetzung mit den Anforderungen der TL Gestein-StB 04/18 für die stoffliche Zusammensetzung 
eines RC-Baustoffes verglichen. Damit wird geprüft, wie weit die Eigenschaften von den Anforderungen ent-
fernt sind und ob durch eine Umstellung der Aufbereitungsstrategie der Einsatz im Straßenbau eine realisti-
sche Option sein kann.  

In den folgenden Stoffkategorien zeigen die acht Mischgranulate keine Überschreitung der max. zulässigen 
Anteile: Asphalt, Leichtbaustoffe, Glas, Metalle und gipshaltige Baustoffe. In drei Fällen werden die zulässigen 
Anteile an gipshaltigen Baustoffen nur sehr knapp unterschritten bzw. erreichen den Maximalwert. In Abbil-
dung 5 werden die Stoffkategorien dargestellt, in denen Überschreitungen der max. zulässigen Anteile auftre-
ten bzw. nur knapp unterschritten werden. Es zeigt sich, dass kein Mischgranulat die Anforderungen einhält. 
Die Gesteinskörnungen der Aufbereiter A und H überschreiten in der Stoffkategorie Kalksandstein den Höchst-

wert. Die restlichen Mischgranulate zeigen Überschreitungen in zwei bis vier Stoffkategorien.  

Während bei den Gesteinskörnungen aus Altbeton die schwimmenden und nicht schwimmenden Fremdstoffe 
sicher unterhalb der jeweiligen zulässigen Höchstgrenze liegen, zeigt sich bei den Mischgranulaten ein ande-
res Bild. In sechs der beprobten Haufwerke werden die Anteile entweder in einer oder in beiden Stoffkatego-
rien deutlich überschritten. Sichtbare Anteile dieser Fremdstoffe sind ein Ausschlusskriterium für den Absatz 

in den Straßen- und Wegebau, da die Qualität keine Akzeptanz bei den Kunden findet.  
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Die Mischgranulate erreichen nicht die bauphysikalischen Eigenschaften, die für eine Schottertragschicht oder 
eine Frostschutzschicht nach TL SoB-StB 04/07/07 erforderlich sind. Sowohl die Schlagzertrümmerungswerte, 
als auch der Frost-Tau-Widerstand werden bei allen Gesteinskörnungen überschritten. Eine deutliche Ände-

rung in der Zusammensetzung wäre erforderlich, um die Eigenschaften zu erreichen.  

Abbildung 5: Stoffliche Zusammensetzung der RC-Mischgranulat Gesteinskörnungen im Vergleich zu den max. zulässigen  
Anteilen eines RC-Baustoffes  nach TL Gestein-StB 04, Fassung 2018 
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Abbildung 6: Bauphysikalische Eigenschaften der RC-Mischgranulate 

3.2.2 Umwelttechnische Eigenschaften nach Ersatzbaustoffverordnung  

Die Mischgranulate der Aufbereiter E und H werden der Materialklasse RC-1 zugeordnet. Weiterhin erfüllen 
je zwei Gesteinskörnungen die Materialwerte der Materialklasse RC-2 und RC-3. Die Gesteinskörnungen der 
Aufbereiter A und C erfüllen die Anforderungen der Klasse RC-3 nicht.  

Die Messwerte für die Parameter Chrom ges., Kupfer, Vanadium und PAK15 liegen durchgängig im Bereich RC-
1. Maßgeblich für die Zuordnung zu höheren Materialklassen sind die Materialwerte Sulfat und PAK16. Die 
Zuordnung der Werte PAK16 und Sulfat reicht von RC-1 bis RC-3. Die Messwerte für PAK16 gehen zudem 2-mal 
über RC-3 hinaus.  

Für die Mischgranulate B, C und D liegen die Sulfatwerte im Bereich RC-3. Der Vergleich zu den teils deutlich 
höheren Anteilen von gipshaltigen Baustoffen in den RC-Altbetonen bei gleichzeitig konstant niedrigeren Sul-
fatgehalten zeigt, dass es sich bei den gipshaltigen Baustoffen in den Mischgranulaten um Baustoffe mit hö-
heren Gipsanteilen handeln muss. Ganz entscheidend ist zudem der Sulfat-Eintrag über Putze. Diese gipshal-
tigen Baustoffe müssen verlässlich aus den Inputmassen der RC-Baustoffe ausgeschleust bzw. durch Getrennt-
haltung nicht eingetragen werden. Putze lassen sich relativ verlässlich über ein Vorsieb soweit abscheiden, 
dass sie die Sulfat-Werte nicht mehr relevant beeinflussen.  

Die Parameter „pH-Wert“ und „elektrische Leitfähigkeit“ sind stoffspezifische Orientierungswerte. Bei einer 
Abweichung von mehr als 0,5 Einheiten beim pH-Wert oder mehr als 10 % bei der elektrischen Leitfähigkeit 
hat der Betreiber der Aufbereitungsanlage die Ursachen zu ermitteln. Die gemessenen pH-Werte der Misch-
granulate liegen alle in der zulässigen Spanne zwischen 6 und 13, so dass keine Abweichungen vorliegen. Die 
elektrische Leitfähigkeit liegt bei den Gesteinskörnungen der Aufbereiter C und D im Bereich RC-2. Die Leitfä-
higkeit der 6 anderen Granulate ist in die Materialklasse RC-1 einzuordnen. Die Werte sind nicht zu berück-
sichtigen. 
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Tabelle 4: Zuordnung der Materialwerte der RC-Mischgranulate in Materialklassen nach Ersatzbaustoffverordnung*  

Aufbereiter Sulfat Chrom ges. Kupfer Vanadium PAK 15 PAK 16 Haufwerk ge-
samt 

A RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 -- -- 

B RC-3 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-3 

C RC-3 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 -- -- 

D RC-3 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-3 RC-3 

E RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 

F RC-2 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-2 

G RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-2 RC-2 

H RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 RC-1 

--   Materialwert für die Materialklasse RC-3 wird überschritten 
*  ohne die Orientierungswerte „pH-Wert“ und „Elektrische Leitfähigkeit“  

3.2.3 Umwelttechnische Eigenschaften nach LAGA TR Bauschutt / TL Gestein -StB 04 

Nach LAGA TR Bauschutt werden vier Mischgranulate der Einbauklasse Z 1.2 zugeordnet. Zwei Körnungen 
entsprechen der Einbauklasse Z 2. Die Granulate der Aufbereiter C und D erfüllen die Anforderungen an die 
Einbauklasse Z 2 nicht.  

Bei vier der acht untersuchten Haufwerke sind die Sulfatwerte für die Einstufung entscheidend. Auch die 
Überschreitung der Einbauklasse Z 2 ist auf hohe Sulfatwerte zurückzuführen. Diese Überschreitungen korre-
lieren mit den Anteilen von gipshalten Baustoffen, die den zulässigen Höchstwert erreichen, jedoch nicht 
überschreiten. Die Sulfatgehalte des Mischgranulats von Aufbereiter D zeigen die größte Schwankungsbreite. 
Die Einstufung der sechs Teilproben reicht von Z 1.2 bis über Z 2 hinaus. Das Haufwerk ist nicht homogen 
zusammengesetzt. Bei den weiteren vier Haufwerken ist der PAK16 entscheidender Parameter für die Gesamt-
einstufung. Die Gehalte führen sowohl zur Einstufung in die Klasse Z 1.2 als auch Z 2. Die Materialien sind 
damit nur mit technischen Sicherungsmaßnahmen einsetzbar.  
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Tabelle 5: Zuordnungswerte der RC-Mischgranulate nach LAGA TR Bauschutt (1997) 

Aufbereiter Probe 1 Probe 2 Probe 3 Probe 4 Probe 5 Probe 6 Haufwerk 
gesamt 

maßgebliche Parameter 
zur Einstufung 

A Z 2 Z 1.2 Z 2 Z 1.2 Z 2 Z 2 Z 2 PAK16 

B Z 1.2 Z 1.2 Z 1.2 Z 1.2 Z 1.2 Z 1.2 Z 1.2 
Sulfat,  
PAK16 in Probe 1-3 

C Z 2 -- Z 2 Z 2 Z 2 Z 2 -- 
Sulfat,  
PAK16 in Probe 1 und 5 

D Z 1.2 -- -- Z 2 -- --  -- Sulfat  

E Z 1.2 Z 1.2 Z 1.1 Z 2 Z 1.2 Z 1.2 Z 2 PAK16 

F Z 1.1 Z 1.1 Z 1.2 Z 1.2 Z 1.2 Z 1.1 Z 1.2 PAK16  

G Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.2 Z 1.2 Z 1.2 
PAK16,  
Sulfat in Probe 1 und 6 

H Z 1.1 Z 1.1 Z 1.2 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.1 Z 1.2 PAK16 

--   Zuordnungswert Z 2 wird überschritten 
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4 Erkenntnisse zur Recyclingstruktur  
- Empfehlungen 

Das Projekt zur Analyse der Recyclingstruktur in Schleswig-Holstein zielte auf die Aufbereiter mineralischer 
Bauabfälle. Bei acht Betrieben wurden umfangreiche Analysen der Haufwerke RC-Altbeton und RC-Mischgra-
nulat durchgeführt. Mit den Betrieben wurde zudem ein fachlicher Austausch gesucht. Die Analyseergebnisse 
wurden den Betrieben zur Verfügung gestellt, verbunden mit dem Angebot zu einem erneuten Austausch. Für 
die einzelnen Betriebe und Haufwerke sind die die Vermarktung erschwerenden und eine höherwertige Ver-
wertung verhindernden Sachverhalte deutlich geworden. Hierauf lassen sich Handlungsempfehlungen ablei-
ten, um Absatz und Qualität der RC-Baustoffe verbessern. 

4.1 Empfehlungen für Aufbereiter mineralischer Bauabfälle  

Wie man aus den Ausführungen in Kapitel 3 entnehmen kann, lassen sich deutliche Unterschiede in den bau-
physikalischen und umwelttechnischen Eigenschaften der Haufwerke RC-Altbeton und RC-Mischgranulat fest-
stellen. Das RC-Mischgranulat erweist sich in seiner jetzigen Form als eher problematisch für den Einsatz im 
Straßen- und Wegebau bzw. als Erdbaustoff im ungebundenen Einsatz. Der RC-Altbeton dagegen ist auch in 
den Betrieben, die nicht bereits nach TL SoB-StB 04/07 produzieren, nahe an den geforderten Bauproduktei-

genschaften.  

Gütesicherung für Straßenbaustoffe nach TL SoB-StB 04/07 

In Schleswig-Holstein gibt es wenige Betriebe, die beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBVSH) als 
zugelassene Lieferanten für qualifizierte Straßenbaustoffe nach TL SoB-StB 04/07 gelistet sind. Es handelt sich 
um 9 Anlagen und Produkte, wobei bei einigen Anbietern im Moment die Aktualisierungsfristen verstrichen 
sind. In diesen Fällen liegen keine aktuellen Rückmeldungen der von den Betrieben beauftragten Fremdüber-
wacher vor.  

Im aktuellen Verzeichnis der güteüberwachten Gesteinskörnungen und Gemische bzw. deren Hersteller des 
LBV-SH – Stand November 2020 – wurde der die Verwendung von RC-Baustoffen einschränkende Zusatz nach 
den zugelassenen Bau- oder Belastungsklassen nach RStO entfernt. Der Einsatz von RC-Baustoffen ist nun in 
allen Belastungsklassen zulässig. Dies ist ein erster wichtiger Schritt zur Steigerung der Akzeptanz für diese 
Baustoffe und folgt der in anderen Bundesländern üblichen Praxis. Sollten die Fristüberschreitungen ein Hin-
weis auf einen angedachten Verzicht für eine Produktion nach TL SoB-StB 04/07 sein, sollte dies überdacht 
werden. Zwar sind Aufwand und Kosten für diese Gütesicherung im Verhältnis zum Nutzen bislang unverhält-
nismäßig hoch. Jedoch sollten die Änderungen in der Listung des LBV-SH als ein Indiz für einen Sinneswandel 

gesehen werden. 

Aus den Untersuchungsergebnissen ist abzuleiten, dass weitere Betriebe in der Lage sind, qualitätsgesicherte 
Straßenbauprodukte nach TL SoB-StB 04/07 herzustellen. Diese Qualitätssicherung ist ein entscheidender 
Schritt zur Erhöhung der Akzeptanz. Die TL SoB-StB 04/07 und die TL Gestein-StB 04/18 lassen Baustoffmi-
schungen zu, die neben Altbeton und Naturstein auch relevante Anteile an Mauerwerk und Asphalt im Bau-
stoff enthalten. Wie man aus den Ergebnissen für die Aufbereiter A und C ablesen kann, erlauben auch höhere 
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Konzentrationen an Asphalt und Mauerwerk technische Eigenschaften, die eine Zulassung und einen Einsatz 
als Frostschutzschicht eher ermöglichen. Trotzdem stoßen merkliche Anteile dieser Materialien häufig auf 
Akzeptanzprobleme auf Seiten der Bauherren. Die Ergebnisse der umfangreichen Analysen sollten dazu ge-
nutzt werden, im Lieferbereich dieser Aufbereiter offensiv das Gespräch mit den entsprechenden Kommunen 
und dem LBVSH zu suchen.  

Empfehlungen: 

 Die Untersuchungsergebnisse zu RC-Altbeton zeigen, dass weitere Betriebe in der Lage sein müssten, 

qualitätsgesicherte Straßenbaustoffe nach TL SoB StB herzustellen. Diese Qualitätssicherung ist ein 

entscheidender Schritt zur Erhöhung der Akzeptanz und wird empfohlen.  

 Die Aufbereiter sollten sich ermutigt fühlen, die Baustoffgemische so abzustimmen, dass Anteile an 

Asphalt aber auch Mauerwerk weiter erhöht werden, ohne die geforderten Produkteigenschaften zu 

gefährden. Auch hier muss dies im engen Austausch mit den Kunden d.h. dem Straßenbau erfolgen. 
 

Gütesicherung für Erdbaustoffe nach TL BuB-E StB 

Klassisch ist die Herstellung von RC-Baustoffen für Einsatzzwecke nach ZTV E-StB, wie Dammbauwerke, Hint-
erfüllungen von Bauwerken / Arbeitsräumen, Schutzwällen und ähnliche Erdbaumaßnahmen. Wie die Gesprä-
che mit den Aufbereitern zeigten, gibt es gerade für diese Baustoffe die größten Vorbehalte seitens der Kun-
den. andererseits aber durchaus relevante Absatzmöglichkeiten. Um eine ausreichende Akzeptanz zu errei-
chen, ist es zwingend, dass Material möglichst frei an Fremd- und Störstoffen produziert und vermarktet wird.  

Um gegenüber dem Kunden zu signalisieren, dass dies über größere Massenströme hinweg sicher erreicht 
werden wird, bietet sich eine Gütesicherung nach TL BuB-E StB an. Die weiteren Kriterien Korngrößenteilung 
bzw. Sieblinie, Plastizität und Wassergehalt sind vergleichsweise gut einzuhalten, auch wenn im Rahmen der 
Studie keine derartigen Untersuchungen durchgeführt wurden.  

Empfehlung:  

 Zumindest für die größeren Betriebe mit entsprechenden Durchsatzleistungen sollten die Erdbau-

stoffe einer Gütesicherung nach TL BuB E-StB unterzogen werden 
 

Optimierung der Aufbereitungsstrategie 

Wie den Ergebnissen zu RC-Altbeton entnommen werden kann, ist die Zusammensetzung der Gesteinskör-
nungen für den Einsatz im Straßenbau nicht immer optimal. Bei einem Aufbereiter ist der Asphaltanteil höher 
als nach TL SoB-StB 04/07 erlaubt. Dies ist mit einer gezielten Dosierung leicht einstellbar. Anders sieht es in 
den Fällen aus, die erhöhte Gipsanteile aufweisen. Gerade dann, wenn in den Gesteinskörnungen für den 
Straßenbau auch höhere Anteile an Mauerwerk eingesetzt werden, müssen diese Materialien gezielt und in 
entsprechender Qualität zur Aufbereitung bereitgestellt werden.  

Die Aufbereitung erfordert zudem den Einsatz eines Vorsiebes und die gezielte Abscheidung von Fremd- und 
Leichtstoffen. Die Leichtstoffabscheider sind als Windsichter so zu platzieren, dass sie jeweils auf enge Korn-
spektren wirken und damit zu verlässlichen Ergebnissen führen. Eine technische Alternative ist bspw. eine 
Aufstromklassierung. Nicht alle besuchten Aufbereiter verfügen bislang über Leichtstoffabscheider oder ein 
Vorsieb.  
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Die Anteile an Fremd- und Störstoffen müssen verlässlich und deutlich unter den gesetzten Grenzen liegen, 
um eine optische Beeinträchtigung zu vermeiden. Diese führt unmittelbar zu fehlender Akzeptanz bei den 
Kunden. Auf die Haufwerke mit RC-Mischabbruch, die zu qualifizierten Baustoffen bspw. für den Erdbau auf-
bereitet werden, sollten möglichst nur Materialien aus Abbruchmaßnahmen gegeben werden. Kleinanliefe-
rungen von Privatpersonen und Handwerk, Anlieferungen über Baustellencontainer oder die Zudosierung mi-
neralischer Anteile aus der Bauabfallaufbereitung (AVV 170904) sollten möglichst unterbleiben, wenn eine 
Beeinträchtigung der Qualität nicht ausgeschlossen werden kann.  

Empfehlungen:  

 Für RC-Altbeton, der zu einer qualifizierten Frostschutz- oder gar Schottertragschicht aufbereitet 

wird, kann zur Verbesserung der FT-Werte eine gezielte Zudosierung von Asphaltgranulat sinnvoll 

sein.  

 Die Akzeptanz gegenüber RC-Baustoffen wird wesentlich über den optischen Eindruck und die Ge-

halte an mineralischen und nicht-mineralischen Fremd- und Störstoffen beeinflusst. Dies ist im Zu-

sammenspiel aus guter Qualität des Inputmaterials in Verbindung mit einer verlässlichen Leichtstoff-

abscheidung zu erreichen.  

 Sulfat-Werte begrenzen nicht selten die Einsatzmöglichkeiten gerade von aufbereitetem RC-Mischab-

bruch. Dies kann deutlich durch ein Vorsieb beeinflusst werden, mit dem sich vor allem die (gipshal-

tigen) Putze verlässlich abtrennen lassen.  
 

Steigerung der Akzeptanz durch hohe Transparenz 

Die fehlende Akzeptanz für Recyclingbaustoffe ist ein entscheidendes Hemmnis. Dies gilt in allen Regionen 
und über alle Kundengruppen hinweg. Entsprechend müssen Maßnahmen zur Steigerung der Akzeptanz um-
gesetzt werden, sollen die Recyclingstruktur und die Verwertungssituation nachhaltig verbessert werden. Die 
Maßnahmen der Qualitätssicherung (s.o.) sind ein wichtiger Baustein. Die Umstellung des Internetauftritts 
weg von einem reinen Entsorger von Abfallmassen hin zum Produzent hochwertiger güteüberwachter Bau-
stoffe ist ein weiterer Baustein. 

Zur Steigerung der Transparenz sollten zudem die Bewohner aus den anliegenden Gemeinden regelmäßig zu 
Anlagenbesichtigungen eingeladen werden. Kundenpflege ist auch gegenüber Baufirmen, Planern und Bau-
herren eine wichtige Stellschraube. Dazu gehören regelmäßige Anlagenführungen, insbesondere bei Umstel-
lungen in der Produktion oder der Inbetriebnahme von neuer Aufbereitungstechnik. Zudem ist wichtig, dass 
die Prüfzeugnisse der Fremdüberwachung immer aktuell online verfügbar sind.  

Empfehlungen: 

 Prüfzeugnisse sind immer aktuell und prominent auf der Homepage zu veröffentlichen.  

 Die Aufbereiter kommunizieren nicht nur ihre Leistungen als Entsorger, sondern auch als Produzent 

qualifizierter Baustoffe.  

 Regelmäßige gezielte Führungen durch Anlagen und Standort für Kunden und Planer sowie ggf. auch 

für Anwohner  
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Erweiterung des Produktportfolios 

Die derzeitigen Absatzprobleme erfordern eine Diversifizierung in der Aufbereitung und Produktpalette. Eine 
möglichst große Vielzahl und Vielfalt an Absatzwegen macht die Betriebe diesbezüglich robust. Die Diversifi-
zierung geht zudem tendenziell einher mit einer Ausrichtung auf höherwertige Produkte und damit zu einer 

Verbesserung der Erlössituation.  

Der Produktion von Pflanzsubstraten ist ein Geschäftsbereich, der bislang nicht von den Bauschuttrecyclern 
abgedeckt wird. Weiterhin sind Baustoffproduzenten in den Standortregionen zu identifizieren, die auf Roh-
stoffe zurückgreifen, die auch über Recyclingmaterialien gedeckt werden könnten. Dies kann auch die Trans-
portbetonindustrie sein mit einer Nachfrage nach RC-Gesteinskörnungen als Zuschlag und Kiessubstitut.  

Empfehlung: 

 Marktanalyse im Lieferbereich der Aufbereitungsanlagen; Identifikation von Baustoffproduzenten, 

die ihre Rohstoffversorgung über den Materialkreislauf abdecken könnten. Dies könnten bspw. Her-

steller von Erden und Substraten sein oder auch die Transportbetonindustrie.  
 

4.2 Empfehlungen für Bauherren 

Der Ressourcenschutz hat die letzten Jahre eine hohe Bedeutung bekommen. Mit der Verabschiedung des 
Deutschen Ressourceneffizienzprogramms (ProgRess) hat sich Deutschland im Februar 2012 als einer der ers-
ten Staaten auf Ziele, Leitideen und Handlungsansätze zum Schutz der natürlichen Ressourcen festgelegt. Im 
Juni 2020 wurde die zweite Fortschreibung dieses Programms (ProgRess III) vom Bundeskabinett verabschie-
det. Die Bauwirtschaft ist die Branche mit der höchsten Rohstoffnachfrage. Entsprechend wichtig ist es gerade 
hier, Maßnahmen zur Ressourcenschonung zu ergreifen. Noch ist es deutlich nicht gelungen, die Wirtschafts-
entwicklung von der Rohstoffnachfrage zu entkoppeln. In Konsequenz bedeutet dies, dass Baustoffe, die auf 
den Materialkreislauf zurückgreifen, vorrangig Verwendung finden sollten.  

Produktneutrale Ausschreibung bzw. bevorzugter Einsatz von Baustoffen aus dem Materialkreislauf 

Bauprodukte müssen nach Produkteigenschaften ausgeschrieben werden, unabhängig von den Rohstoffquel-
len. Hier sind private wie öffentliche Bauherren gleichermaßen gefordert. §2 Abfallwirtschaftsgesetz für das 
Land Schleswig-Holstein (Landesabfallwirtschaftsgesetz - LAbfWG) fordert von Gemeinden und Gemeindever-
bänden sowie anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung, vor allem im Beschaffungs- und Auftragswesen 
und bei Bauvorhaben vorrangig umweltschonende und aus Abfällen hergestellte Erzeugnisse zu verwenden 
und auch bei Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie beteiligt sind, hierauf hin-

zuwirken.  

Das Land Berlin hat einen bundesweit beachteten Weg eingeschlagen. Über eine Verwaltungsvorschrift Be-
schaffung und Umwelt werden den ausschreibenden Stellen zentrale Vorgaben gemacht, in Anhang 1 konkret 
in Form von Leistungsblättern ausformuliert. Diese umfassen die klassischen Bereiche der Beschaffung, ent-
halten aber auch schon erste Leistungsblätter zur Ausschreibung von Bauleistungen.  

Empfehlungen: 

 Die Ausschreibung von Baustoffen hat produktneutral, orientiert an den geforderten Eigenschaften, 

zu erfolgen. Dabei sind neben dem Preis auch weitere Zuschlagskriterien zu berücksichtigen, die den 

Umwelt- und Ressourcenschutz abbilden.  
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 In Anlehnung an die beispielgebende Praxis des Landes Berlin sollte geprüft werden, inwieweit für 

ausschreibende Stellen konkrete Vorgaben oder zumindest Leitlinien für Ausschreibungen / Verga-

ben bzw. die zugehörigen Leistungsverzeichnisse ausformuliert werden können. 
 

Wahrnehmung der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand 

Nur bei den Baumaterialien, die in der Rohstoffnachfrage auf den Materialkreislauf zurückgreifen, erfolgt eine 
umfassende Kontrolle auf deren umwelttechnische Eignung. Da heutzutage eine schädliche Veränderung, ein-
gebaut im Straßenkörper, über die Nutzungszeit hinweg ausgeschlossen werden kann, ist damit schon beim 
Einbau eine zukünftige Charakterisierung der Abfallentsorgungseigenschaften möglich. Auf Basis primärer 
Rohstoffe erzeugte Baustoffe erfahren diese Prüfung und Einstufung vor dem Einbau in den Straßenkörper 
nicht automatisch. Da Schwermetalle natürliche Stoffe sind, weisen auch diese Primärbaustoffe entspre-
chende Gehalte auf, die die zukünftigen Wiederverwendungsmöglichkeiten beeinflussen könnten.  

Vor diesem Hintergrund ist vor allem der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBVSH) gefragt. Der Lan-
desbetrieb ist nicht nur für die Straßen in der Trägerschaft des Bundes, des Landes und einen Teil der Kreise 
zuständig und damit ein bedeutender Bauherr. Er stellt für die Kommunen auch eine wichtige Fachinstanz 
dar, an der auch die kommunale Praxis ausgerichtet wird. Der Landesbetrieb hat damit auch eine entschei-
dende Vorbildfunktion. 

Wie die Analyse der Recyclingstruktur in Schleswig-Holstein zeigte, wird der Einsatz von qualifizierten Bau-
stoffen für den Straßenbau, d.h. insbesondere Frostschutz- und Schottertragschichten, in vielen Regionen 
nicht oder kaum praktiziert. In diesen Regionen bedarf es daher erster gezielter Impulsprojekte und Bauvor-
haben, um diese Baustoffe auf dem Markt bekannt zu machen und zu etablieren. So werden Einsatzbereiche 
aufgezeigt und die Handhabung demonstriert.  

Empfehlungen: 

 Bauvorhaben des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr (LBV-SH) werden gezielt für RC-Baustof-

fen geöffnet, die in den unterschiedlichen Anwendungen von Erdbaumaßnahmen (bspw. Dämme und 

Wälle) bis hin zu qualifizierten Einsatzbereichen im Straßenoberbau (FSS, STS) zum Einsatz kommen.  

 Diese Pilotprojekte werden zum einen dazu genutzt, möglicherweise erste Erfahrungen auf Ebene der 

Planer, der bauausführenden Firmen, der Bauleitung und der Bauherren zu sammeln und diese ent-

sprechend auszuwerten und festzuhalten. Diese Bauvorhaben sind zudem für eine umfassende Öf-

fentlichkeitsarbeit zu nutzen.  
 

Pilotprojekt zum Einsatz von ressourcenschonendem Beton 

Die Produktion von ressourcenschonendem Beton (R-Beton) ist bislang die einzige Option, Abfallmassen aus 
dem Hochbau in die Produktion von Baustoffen für den Hochbau zurückzuführen. Die Richtlinie des deutschen 
Ausschusses für Stahlbeton ermöglicht seit >20 Jahren den Rückgriff auf eine Gesteinskörnung aus aufberei-
teten Bauabfällen. Der Transportbeton unterliegt den üblichen Betonnormen, die RC-Gesteinskörnung mit 
der DIN EN 12620 der gleichen Norm wie der Kies oder Naturstein. Während diese Baustoffalternative in ei-
nigen Regionen Deutschlands sich im Ansatz etablieren konnte, ist dies für Schleswig-Holstein noch nicht er-
reicht. Das zentrale Hemmnis ist in der Regel die Rohstoffversorgung, d.h. die Herstellung der RC-Gesteins-
körnung bei Bauschuttaufbereitern. Die Anforderungen an die Qualitäten sind hoch, die RC-Gesteinskörnung 
ist mit einem CE-Kennzeichen verbunden, was hohe Anforderungen an Zertifizierung und Güteüberwachung 
bedeutet.  
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Die Baustoffindustrie reagiert auf Signale aus dem Markt. Die Entwicklung von Betonrezepturen sowie die 
Erweiterung der Produktion bei einem Bauschuttrecycler erfolgt erst, wenn eine entsprechende Nachfrage zu 
erwarten ist. Der Wohnungsbau hat eine große Baunachfrage. Um hier einen ersten Impuls zu setzen, sollten 
gerade auch kommunale Wohnungsgesellschaften für diese Baustoffalternative gewonnen werden. In seiner 
Vorbildfunktion ist aber vor allem zunächst das Land selbst angesprochen. Bauvorhaben der Gebäudema-

nagement Schleswig-Holstein AöR (GMSH) können wichtige Impulse für das Land setzen.  

Das bisherige Regelwerk des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton befindet sich derzeit in der Überarbei-
tung. Gemäß den in einem großen BMBF-Verbundforschungsvorhaben gewonnenen Erkenntnissen werden 
zukünftig auch Brechsande in Betonrezepturen einsetzbar sein. Dies stellt für einen Aufbereiter eine wesent-
liche Erleichterung dar und unterstützt die Wirtschaftlichkeit der Aufbereitungsstrategie der RC-Gesteinskör-
nung. Vor diesem Hintergrund bietet es sich an - im Vorgriff auf das neue Regelwerk - ein Bauvorhaben im 
Wohnungsbau für diesen Baustoff zu nutzen und so bundesweit erstmalig mit einem Beton nach dem zukünf-
tigen Regelwerk zu bauen, um diese Baustoffalternative nicht zuletzt auch bei den Aufbereitern als Rohstoff-

produzenten bekannt zu machen.  

Empfehlungen: 

 Machbarkeitsstudie zur Identifikation eines geeigneten Bauvorhabens bspw. im kommunalen Woh-

nungsbau und der entsprechenden Baustoffproduzenten zum erstmaligen Einsatz eines ressourcen-

schonenden Transportbeton (R-Beton), möglichst mit Rezepturen im Vorgriff auf das sich ändernde 

Regelwerk 

 Dieses Bauvorhaben wird zum einen dazu genutzt, Erfahrungen auf Ebene der Planer, der bauausfüh-

renden Firmen, der Bauleitung und der Bauherren zu sammeln und diese entsprechend auszuwerten 

und festzuhalten. Dieses Bauvorhaben ist zudem für eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen.  
 

Aufnahme der güteüberwachten Erdbaustoffe nach TL BuB-E 09 in das Verzeichnis der LBVSH 

Die TL BuB-E StB 09 benennt die technischen Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe im Erdbau des Stra-
ßenbaus. Dies ist ebenfalls mit einer entsprechenden Güteüberwachung der Betriebe und des Produktes ver-
bunden und kann grundsätzlich für alle Erdbaumaßnahmen auch außerhalb des Straßenbaus verwendet wer-
den. Der LBV-SH sollte die Hersteller und Produkte der güteüberwachten Baustoffe analog zu den nach TL 
SoB-StB 04/07 produzierten Baustoffen listen und veröffentlichen. 

Empfehlung: 

 Erweiterung der vom LBV-SH geführten Liste güteüberwachter Hersteller um die Hersteller von Erd-

baustoffen nach TL BuB E-StB.  
 

4.3 Umweltpolitische Rahmenbedingungen 

Erarbeitung eines Leitfadens zum Thema Güteüberwachung von Straßen- und Erdbaustoffen 

Wie die Untersuchung zeigte, gibt es über alle Akteure im Straßen- und Wegebau hinweg immer wieder Un-
sicherheiten oder Informationsdefizite rund um das Thema Überwachung von „Recyclingbaustoffen“. Nur sel-
ten sind die Regelwerke für Straßenbaustoffe (v.a. TL SoB-StB 04/07), für Erdbaustoffe (TL BuB-E) oder auch 
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TL Gestein-StB 04/18 ausreichend bekannt. Dies umfasst die Fragen: Konzeption und Durchführung der Pro-
benahme im Herstellungsbetrieb und ggf. auf der Baustelle, die Herstellung der Misch- und Laborproben so-

wie die Bewertung der Analyseergebnisse mit den damit verbundenen Interpretationsspielräumen.  

Mit einem Leitfaden wäre es möglich, über die verschiedenen Regelwerke hinweg die wichtigen Sachverhalte 
zusammenzustellen und umsetzungsorientiert zu beschreiben. Dieser sollte auf die Aufbereitung von minera-
lischen Bauabfällen bzw. der Verwendung der entsprechenden Baustoffe zugeschnitten sein (ohne industri-
elle Nebenprodukte, Schlacken etc.).  

Erarbeitung eines Leitfadens zur Umsetzung der Ersatzbaustoffverordnung 

Mit der im November 2020 erfolgten Entscheidung im Bundesrat ist die seit vielen Jahren diskutierte Mantel-
verordnung einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese in Kürze erlas-
sen werden kann, ist hoch. Für den Einsatz von Recyclingbaustoffen ist die Ersatzbaustoffverordnung ent-

scheidend.  

Nach einer Übergangsfrist ist diese im Vollzug anzuwenden. Diese Übergangszeit ist erforderlich, damit sich 
die handelnden Akteure auf diese neuen Rahmenbedingungen vorbereiten und einstellen können. Es ist daher 
wichtig bereits jetzt, zugeschnitten auf einzelne Akteursgruppen (Bauherren, Ingenieurbüros, Bauausfüh-
rung), die zentralen Regelungen und Vorgaben in einem Leitfaden zusammenzufassen. Auch hier ist der Zu-
schnitt auf die Recyclingbaustoffe aus der Aufbereitung mineralischer Bauabfälle wichtig.   

Erarbeitung eines Leitfadens zum Recycling von mineralischen Bauabfällen 

Die Aufbereitung mineralischer Bauabfälle für die Produktion von Baustoffen, die wieder im Hochbau einge-
setzt werden können, ist in Schleswig-Holstein noch nicht in der Praxis angekommen. Hier steht insbesondere 
der ressourcenschonende Baustoff R-Beton im Fokus, ein Transportbeton, der in seinen Rezepturen in Antei-
len auf RC-Gesteinskörnung für den Zuschlag zurückgreift. Das derzeit geltende Regelwerk, eine Richtlinie des 
Deutschen Ausschusses für Stahlbeton, wird in eine novellierte Fassung der Betonnorm DIN 1045-2 integriert 
werden. Diese Norm wird im Laufe des nächsten Jahres als „Gelbdruck“ d.h. als Entwurf vorgelegt. Vor diesem 
Hintergrund erscheint es sinnvoll, die derzeit geltenden Regelwerke für die Produktion der RC-Gesteinskörung 
und für die Produktion des Transportbetons in einem Leitfaden übersichtlich zusammenzustellen, verbunden 

mit einem Hinweis auf die sich abzeichnenden Änderungen.  

Darüber hinaus werden auch für weitere Baustoffe aus dem Massivbau, dem Holzbau oder aus der Gebäude-
dämmung Recyclingverfahren entwickelt. Noch sind derartige Informationen bei Bauherren oder auch Pla-
nern nicht ausreichend vorhanden. Der Themenkreis circular economy gewinnt erst seit kurzem an Bedeu-
tung. Baustoffe auf Gipsbasis werden bislang nur in kleinen Anteilen Gipsrecyclinganlagen zur Verwertung 
übergeben. Gleiches gilt für Dachziegel, Flachglas oder auch Dämmstoffe. Informiert werden muss über die 
Recyclingfähigkeit von Baustoffen sowie die Produktion von Baustoffen, die auf sekundäre Rohstoffe zurück-
greifen.  

Entwicklung einer regionalen Dachmarke für gütegesicherte RC-Baustoffe  

Wie die Untersuchung zeigt, sehen sich Aufbereiter mineralischer Bauabfälle vor allem als Entsorger. Zentral 
ist die Anerkennung als Entsorgungsfachbetrieb. Betriebe, die ihre RC-Baustoffe einer umfassenden Qualitäts-
sicherung unterziehen, stellen sich nicht entsprechend als Baustoffproduzenten dar. Nicht zuletzt, da der Ab-
satz von RC-Baustoffen deutliche Schwächen aufweist, muss diesem Aspekt in Zukunft ein deutlich stärkeres 
Gewicht gegeben werden.  
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Dies ist zunächst eine Aufgabe der einzelnen Betriebe. Hilfreich wären die Entwicklung einer Dachmarke und 
eine entsprechende Bewerbung, bspw. in Kooperation mit der Entsorgergemeinschaften Nord. Für den Kun-
den und damit vor allem die Planer und Bauherren muss deutlich werden, dass zum einen qualifizierte RC-
Baustoffe dem gleichen Regelwerk unterliegen wie die konventionell auf Basis von Primärbaustoffen herge-
stellten Baustoffe. Zum anderen aber auch, welche Aufbereiter sich für welche Produkte dieser umfassenden 
Gütesicherung unterziehen. Angesichts des Images von RC-Baustoffen und der in der Vergangenheit nicht 
immer ungetrübten Erfahrungen ist es wichtig, die Hersteller der güteüberwachten Baustoffe einfach und 
sicher zu erkennen. Hier kommt dem Umweltministerium als Wegbereiter eine wichtige Rolle zu.  

Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung  

Eine entscheidende Weichenstellung im Recycling von mineralischen Bauabfällen erfolgt bereits an der Bau-
stelle. Die technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten eines Recyclings sind begrenzt. Die hohen Quali-
tätsanforderungen an einen qualifizierten Straßenbaustoff oder gar einer Gesteinskörnung für die Betonin-
dustrie lassen sich nur dann sicher erreichen, wenn die Abfallmassen ab Baustelle bereits möglichst nach Ma-
terialien getrennt und frei von Fremd- und Störstoffen zur Entsorgung bereit gestellt werden. Entsprechend 
werden in der Gewerbeabfallverordnung dezidierte Anforderungen an die Bereitstellung ab Baustelle und an 
ein hochwertiges Recycling gestellt. Ihre erfolgreiche Umsetzung kann daher ein zentrales Instrument zur Op-
timierung der Kreislaufwirtschaft mineralischer Bauabfälle darstellen.  

In vielen Fällen fehlt es an ausreichenden Kapazitäten für eine hinreichende Überwachung. Erfahrungen in 
anderen Bundesländern zeigen, dass es gerade im Baubereich an einer ausreichenden Kenntnis der Verord-
nungslage fehlt. Dies gilt sowohl für Bauherren als auch Planungsbüros. Zielführend ist der Aufbau eines Schu-
lungsprogramms oder das Angebot zielgerichteter Fortbildungsveranstaltungen für kommunale Wohnungs-
baugesellschaften, Bauträger und andere Bauherren zur Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung und den 
sich daraus ergebenden Pflichten. 

Definition von Aufbereitungsanlagen gemäß Gewerbeabfallverordnung  

Die Gewerbeabfallverordnung benennt explizit die Materialien, die im Regelfall getrennt ab Baustelle für ein 
Recycling bereit zu stellen sind. Dies sind unter anderem Flachglas, Bitumengemische, Baustoffe auf Gipsbasis 
oder Ziegel. Ist dies im Einzelfall technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar, sind die überwie-
gend mineralischen Gemische nach § 9 einer Aufbereitungsanlage zuzuführen. Diese Abfallmassen dürfen nur 
von Anlagen zur Verwertung angenommen werden, die dem Abfallerzeuger eine Herstellung von definierten 
Gesteinskörnungen bestätigen. Dieser Rechtsbegriff ist nicht näher definiert und zielt nicht nur auf Gesteins-
körnungen im eigentlichen Sinne ab (bspw. Gesteinskörnung für die Betonindustrie), sondern auch auf quali-
fizierte Baustoffe für den Straßen- und Wegebau, d.h. Gemische. In diesem Zusammenhang ist nicht unwich-
tig, wie und wann der Übergang zu einem Rohstoff erfolgt, d.h. die Abfalleigenschaft endet. 

In der derzeitigen Situation konkurrieren in Schleswig-Holstein im Sinne der Verordnung qualifizierte Aufbe-
reiter mit einer Vielzahl kleiner und kleinster Anlagen und Betriebe, die tendenziell nicht in der Lage sind, 
derartige Baustoffe herzustellen. Eine qualifizierte Aufbereitung ist mit höheren Kosten verbunden, die sich 
aktuell nicht immer über den Erlös abfangen lassen. Um eine hochwertige Kreislaufwirtschaft zu erreichen, 
muss sichergestellt werden, dass Abfallmassen nur über die Betriebe aufbereitet werden, die gemäß der Ver-
ordnung in der Lage sind, hochwertige Baustoffe herzustellen. Um hier Rechtssicherheit zu schaffen, müssen 
qualifizierten Betriebe für die Abfallbesitzer und Abfallentsorger erkennbar sein. Für die Definition können die 
Anforderungen der DIN EN 12620, DIN EN 13043 und die TL SoB-StB 04/07 zugrunde gelegt werden. Die qua-
lifizierten Betriebe sollten öffentlich gelistet werden.  
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Einführung der Pflicht zum selektiven Rückbau 

Das Abfallrecht und hier insbesondere auch die Gewerbeabfallverordnung greifen erst dann, wenn die Mate-
rialien bereits als Abfall vorliegen und zur Entsorgung bereitgestellt werden. Die entscheidenden Weichen-
stellungen werden aber durch die Konzeption der Sanierung oder des Rückbaus der Bauwerke gesetzt. Die 
anfallenden Massen sind umso besser getrennt bereit zu stellen und einem hochwertigen Recycling zuzufüh-
ren, je selektiver der Rückbau von Bauteilen erfolgt und insbesondere eine umfassende Entkernung dem ei-
gentlichen Abbruch vorausgeht.  

Entsprechende Vorgaben müssen daher insbesondere in der Landesbauordnung festgelegt werden. Mögliche 
Lösungsansätze hierfür werden seit geraumer Zeit diskutiert, in einigen Bundesländern ist die Ergänzung der 

Landesbauordnung auch schon in Angriff genommen. Hier sollte ein Erfahrungsaustausch erfolgen. 

Prüfung der Vorgabe zur Erstellung eines Rückbau- und Entsorgungskonzeptes 

Abbruchunternehmen sind mit Ausschreibungen konfrontiert, die rein funktional Abbruch und Entsorgung 
eines bestimmten Bauwerkes zur Aufgabe machen. So können Gutachten zur Schadstoffbegutachtung um-
gangen werden. Nicht selten fehlen Vorgaben zur Konzeption des Rückbaus und Angaben zu den für die ein-
zelnen Materialien zu erwartenden Massen. Definierte Angaben und eindeutige Vorgaben erleichtern die 
Preisfindung und vor allem auch die Vergleichbarkeit von Angeboten. Sie bieten für den Bauherren als Abfall-
erzeuger auch die Sicherheit einer gesetzeskonformen Entsorgung der anfallenden Bauabfallmassen. Es ist zu 
prüfen, inwieweit ein Rückbau- und Entsorgungskonzept als Teil der Unterlagen einer Abbruchanzeige zwin-
gend vorgegeben werden kann. 

Öffentlichkeitsarbeit zur Vorstellung und Auszeichnung von Best Practice Beispielen  

Die Erfahrung zeigt, dass sich beispielgebende Lösungsansätze einfacher und direkter kommunizieren lassen, 
wenn dies mit Besuchen von Baumaßnahmen oder Recyclingbetrieben verbunden werden kann. Ein persön-
licher Eindruck, verbunden mit einer Erläuterung durch die handelnden Akteure und einem entsprechenden 
Erfahrungsaustausch, ist ein wichtiger Baustein, um neben Fachinformationen auch Erfahrungswissen unter 
den Akteuren zu verbreiten.  

Gute Praxisbeispiele speisen sich aus dem vorbildlichen Handeln einzelner Akteure bzw. oft auch einzelner 
Personen. Gerade dann, wenn dies nicht aus unmittelbaren wirtschaftlichen Interessen heraus erfolgt, ist eine 
Wertschätzung dieser vorbildlich wirkenden Akteuren wichtig. Neue Wege einzuschlagen, ist immer zunächst 

mit einem erhöhten Aufwand und Risiko verbunden.  

Werden Veranstaltungen um gute Beispiele aus der Praxis durchgeführt, liegt es auf der Hand, dass deren 
Vorstellung und Präsentation durch die hierfür entscheidenden Akteure selbst erfolgt. Auch bei der Ausge-
staltung von Seminarprogrammen (s.u.) sind Erfahrungsberichte derartiger Akteure wichtig. Damit ist selbst-
verständlich auch immer eine entsprechende Wertschätzung verbunden. In Anlehnung an eine Initiative des 
Landes Baden-Württemberg, die 100 Betriebe für ihre vorbildliche Ressourceneffizienz in Produktionsverfah-
ren oder einzelnen Produkten https://um.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemittei-
lung/pid/initiative-100-betriebe-fuer-ressourceneffizienz-umweltminister-besucht-firma-rieber-in-reutlin-
gen/ auszeichnete, sollte geprüft werden, inwieweit dieses Konzept modifiziert aufgegriffen und auf das 
Thema circular economy im Bau bzw. ressourceneffizientes Bauen zugeschnitten werden könnte. Die Aus-
zeichnung würde sich dann nicht nur auf Akteure aus der Wirtschaft beschränken, sondern auch Akteure der 
öffentlichen Hand umfassen.  
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Aufbau von Fortbildungsangeboten zum Thema Kreislaufwirtschaft Bau 

Architekten und Ingenieure sind zentrale Akteursgruppe im Bau. Bei der Konzeption und Planung von Bau-
werken und Bauvorhaben werden Entscheidungen getroffen, die Auswirkungen auf die Baustoffauswahl ha-
ben. Sie sind zudem in die Ausgestaltung von Leistungsverzeichnissen bzw. in Ausschreibung und Vergabe 
eingebunden. Wie die Erfahrung zeigt, bestehen in den curricula der entsprechenden Studiengänge deutliche 
Defizite hinsichtlich Baustoffkunde, recyclinggerechtem Bauen, Material- und Konstruktionsverbunde und 
Einsatz von Baustoffen, die in ihren Rohstoffen auf den Materialkreislauf zurückgreifen. Diese Defizite gelten 

auch für den Straßen- und Wegebau bzw. Tiefbau. 

Es bietet sich daher an, diese Fragestellungen und Themen gezielt in die Fortbildungsangebote der Architek-
ten- und Ingenieurkammern aufzunehmen. Architekten und Ingenieure unterliegen einer Fortbildungspflicht. 
Um ihre Zulassung zu erhalten, müssen sie die Teilnahme an entsprechenden Fortbildungsveranstaltungen 
nachweisen. Es werden hierfür Mindestpunktzahlen vorgegeben, die über die unterschiedlich bepunkteten 
Angebote gesammelt werden können. Damit bietet sich ein gutes Instrument, neue Themen wie beispiels-
weise rund um die Kreislaufwirtschaft auf dem Bau einzuführen. In Zusammenarbeit mit Architekten- und 
Ingenieurkammern sollten gezielt Seminare aus dem Themenbereich Kreislaufwirtschaft auf dem Bau in die 

Fortbildungsprogramme aufgenommen werden. 

 

 

 

 

 


